
1' TEXTLICHE FESTSETZUNGETJ ZUf4 BEBAUUNGSPLAN " IN DEN SCHELLEN

ÄCKERN" DER GEMEINDE NEULEININGEN
2. ÄNDERUNG

(Planungs- und bauordnungsrechtllche Festsetzungen nach
Bundesbaugesetz und Baunutzungsverordnung)

1 . PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(s 9 Abs. l BBauG)

1.1 Art und Mass der baulichen Nutzung (S 9 Abs l Nr. l BBauG)

[.1.]. Art der baua schen f]utzung

'T

für die mit 1.3,4 und 9 bezeichneten l Gebiete
.a.l l CK:l..!t\lES l..rnllß.!crpTF:'r rt,iA} apmHss $ q BauNVO

zuläss lg s lnd

\wohngebäude mlt nicht mehr als 2 1'/ohnungen

(S q Abs. q BauNVO)

dle der Versorgung des Gebietes dienenden Läden
Schenk- und Spelsewlrtschaften sowie

=l't ëtC'ende Hand-.-/prkqhptrlphp

AusnahmsKelse können kleine Betriebe des Beher
bergungsgewerbes zugelassen werden (5 Q Abs. 3
Z l ff . l BauNVO )

Sonstige Ausnahmen nach $ q Abs. 3 sind nicht
Bestandteil dieses Bebauungsplanes und damit
n ] cht zu.l äss lg .

für die mit 5.6.7.8 und 10bezelchneten Gebiete
REINES !WOHNGEBIET (WR) gemäss g 3 BauNVO

Amtsplan



Zulässlg sind Wohngebäude mlt nicht mehr als
2 tvohnungen ( S 3 Abs. 1,2 und q BauFIVO)

Ausnahmen nach 5 3 Abs. 3 sind nicht Bestand
tell-dieses Bebauungsplanes und damit nicht
zul äss lg .

1.1.2 Mass der baulichen Nutzung

Dle Zahl der Vollgeschosse (Z) wird als Höchst
grenze wle folgt festgesetzt

für die Bereiche 1. 3. 1. und 5

Z = 1 . ID, d. h. eln Geschoss und ausgebautes
Dach als Vollgeschoss

Für d le Bereiche 6.7 und 8:
Z:l.IS d.h. ein Geschoss u. ein Sockelgeschoss uls Votlgeschoss
für die Bereiche 9 ..10

als Voll geschd.ss zwei Geschosse.ein Sockelgesch. u.ein ausgab. Dach

Dle Grundflächenzahl (GRZ) darf gemäss S 16 BauNVO
In Verbindung mlt S 17 Abs. l BauNvO höchstens be-
tragen : GRZ = 0,q

Dle Geschossflächenzahl (GFZ) darf in den mlt l und 5
bezeichneten Gebieten einen !/ert von GFZ = 0,6 nicht
übe rs te lgen .

In ded mlt 3 und q bezeichneten Gebieten beträgt
dle maximale Geschossflächenzahl GFZ = 0,7



Und in ded mlt 6.7.8.9und101)ezeichneten Gebiete Ist
eine Geschossflächenzahl von GFZ = 0,8 als Höchst
mass zu] äss lg .

1.2 Bauweise (S 9 Abs. ]. Nr. 2 BBauG)

1.2.1 For dle mlt l lund q bls einschliesslich 8
bezeichneten Gebiete Ist dle Bauweise als offene
Bauweise gemäss 5 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

Im Planelntrag sind ferner Flächen bezel'chnet.
In denen nur Elnzelhäuser(Bere]cn ],q,5 und 8)
i:ur Ellnzelhäuser und Doppëlh8user .Bereich 7)
oder Hausgruopen(Berelch6.9uncIT0)iulässlg sind

1.2.2 f:tir das mlr'3 bezeichnete Gebldt Ist dle Bauweise
als besondere (8b'Reichende) Bauvelse gemass s 22
Abs . q BauNvO fes tgesetzt

In den mlt 3 bezeichneten Flächen sind nur Ketten
häuser entsprechend nachfolgender Systemsklzze
zul äss l g
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1.2. 3 Die Mindestbreite der Baugrundstücke darf ein l\laß von
9 m nicht =tersdueiten

1.3 Stellung der baulichen Anlagen(S 9 Abs l Nr. 2 BBauG)

1.3.1 Dle in der Plandarstellung eingetragenen Flrsi-
rl:htlingen sind als z'wlngcncie Festsetzungen '/er-
blndi::h und kennzeichnen gleichzeitig dle Gebäuc
l üng : achse



Ausnahmen und Abweichungen von diesen Festsetzungerl
sind Insbesondere an den Baugebletsrändern (Über-
gang zur freien Landschaft) nicht zulässlg.

1.3.2 1Vlchtlge, aus stadtgestalterlschen Gründen not-
wendige Baufluchten sind im Planelntrag mit Bau-
llnlen in Verbindung mlt Baugrenzen dargestellt
und festgesetzt.. Die Gebäuede sind ferner parallel
zu den Baugrenzen zu errichten.

\

Flächen für Garagen. Stellplätze und Nebenanlagen
(5 9 Abs. l Nr. q BBauG)

l.q.l Garagen sind grundsätzlich nur Innerhalb der:tiber
baubaren Grundstücksfläche zu18sslg: Garagen sind
in dle bauliche Anlaue zu Integrieren

BEISPIEL

l.q.2 Dle Stellplätze sind auf den Prlvatgrundstücken
anzuordnen. Vor den gebäudelntegrlerten Garagen
Ist mindestens eln Stellplatz als Stauraum zur
öffentl schen Verkehrsfläche(Strassenbegrenzungs
lInIe) von mindestens 5,0 m Tiefe vorzusehen und
von Elnfrledungen freizuhalten.

l.q.3 Nebenanlagen lm Sinne des S lq Abs. l BauNVO sind
n Icht zu l äss lg



1.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbest lmmung
(5 9 Abs. l Nr. ll BBauG)

Dle in der Plandarstellung als befahrbare Spiel- und
Wohnwege bezeichneten Flächen sind als verkehrsbe-
ruhlgte, fussgänuer- und kinderfreundliche Verkehrs-
flächen zu gestal ten .

1)1e Nahtstelle "Anllegerstrasse" und "Wohnwege" Ist durch
Pflanzgebote, Verkehrsgronflächen und einer Verschwenkung
der Fahrbahn markiert .

1.6 Höhenlage der baulichen Anlagen ( S 9 Abs. 2 BBauG)

F(ir dtë Festsetzungen zur Begrenzung der Höhenentwlcklung
der baulichen Anlagen wird das Niveau 0.0 als Bezugsmass
lieraligezugcrt. öei oeh lilli :Luis eiiiscitiicööllt,ii 5 be
zelchnten Gebieten entspricht das Niveau 0.0 dem Schnitt-
punkt zwischen dem talseltlg gelegenen Gebäudeteil und
dem bestehenden Gelände (siehe Systemsklzze l)

Bei aen mlt 6 bls elnschllessllch10 bezeichneten Gebieten
entspricht das Niveau 0.0 der Oberkante des Strassenbelages
der am nächsten gelegenen öffentlichen Verkehrsfläche
(siehe Systemsklzze 2 u.3
1.6.1 0ie Oberkante der"Rohbaudecke Keltergesclioss"darf

in den Gebien 1.3.4.6 und 8 eine Whe von.0.60 .in den Gebieten
5 und 7 eineHöhevon .1.20 und in den Gebieten bund 10 eine
Höhe von . 1.50 nicht übersteigen
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]..6.2 Festsetzungen der maximalen
Traufhöhen : Dle Traufhöhe
wl rd definiert al s der Schn l tt
punkt zwl schen 0K. Dachhaut
und Aussenkante Fassade

Traufhöhen dürfen, ausser in den nachfolgenden ge-
nau bezeichneten Ausnahmefällen, in dem Gebiet l einHöhe

von maximal TH:3.75 .in den Gebieten 5 und 7 eine Höhe von
maximal 4.3S untl inder Gebieten 9 und 10eine Höhevon max
200. gemessen ab Niveau 0.00 nicht übersteiglen

Ausnahmen air dle mlt 2.3,q,6 und 8 bezeichneten
Geb l ete :

Zulässlg sind Knlestöcke (Drempel) von maximal
1,25 m Höhe, sofern sle sich nicht mehr als über
2/3 der Lüngsachse des Gebäudes (Gebäudefront)
erstrecken und eine Traufhöhe von maximal TH

= 5,0 m nicht überstiegen.wird.

Querschnitt: SYSTE;iSKIZZErl "lars cht
3ä:3'ü'l liiiliiiliiiiiii

ü. 35i l r--
f;fL] l 3,75 QI.Q. 1 1 CHEF EcJ
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;i'mx. 5,0m
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]..6.3 Festsetzung der maximalen Flrsthöhen

T'

se lnnerhalbtelluna

]..6.q Gestal tungsempfehlungen

Bindungen fur Bepflanzunegen und fur dle Erhaltung von
Bäumen, Sträucnern und Hecken (s 9 Abs. l l\lr. 25 BBauG)

11.7.1 Pflanzgenot fur Bäume oder Baumgrupi)en (Gehölze

'.



Kastanie,Eberesche. Dle Bäume sind in der Qualität
nach den Bestimmungen der BDB (Bund Deutscher Baum-
schulen) in der Aufzuchtsform als Hochstämme oder
Solltär mlt einer Mlndesthöhe von 3,0 m zu pflanzen
Näheres Ist der Plfanz[lste lm Kapitel 2 dieser
textl schen Festsetzungen zu entnehmen.

]..7.2 Pflanzgebot ft)r Hecken. Buschgruppen und flächen
hafte Anpflanzungen

An den in der Plandarstellung bezeichneten Stellen
und Insbesondere entlang der Landesstrasse L q53
sind' hf'lmlsrht:' Hf'ckpn- oder strpllfhaftlnn cnhH'-,.
mlt einer Pflanzdlchte von 2 lzen Jilfd. m
zu pflanzen .

Vorgeschlagen werden: Schlëhen. Halnbuchen und Hasen
nuss .

1.7.3 Pflanzgebot ftjr flächenhafte Anpflanzungen lm Bereich
von S lchtfeldern

Dle Slchtfelder sind von Jeder slchtbehlndernden
Nutzung und Bepflanzung freizuhalten. Sträucher
Hecken und Elnfrledungen dürfen eine Höhe von 0,7 m
über Fahrbahn nicht tiberschrelten.

1.7.q Bindungen f(ir dle Erhaltung von Hecken und Busch
gruppen

Dle lm Bebauungsplan elngezelchneten Hecken und Busch
gruppen entlang dies .qltlelnlnger !.'egos sln:i dauernd
unversehrt zu erlaalten und zu oflegen Ausgebllebene



Gehölze sind durch hleupflanzun9en zu ergänzen.
Insbesondere Ist tvährend der Bauzeit Jegliche
Beeinträchtigung des Gehölzstrelfens durch ent
sprechende Sicherungsmassnahmen zu verr=elden .

Das Erhaltunasgebot gilt auch im Fall der Er-
richtung von talseltlgen Sttitzmauern oder Pal
1 1 soden .

Dle bestehenden Sandstelrlmauern entlang des
.Altlelnlnuer lleges sind zu erhalten.

')



BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.1 Dachgestal tung

2 .1.1 Dachform

For den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes sind nur SatteldBcher oder aus Sattel-
dächern zusammengesetzte Dächer als Dachform zu
l d\\ l tl

Uie Firstrlchtung als zwingende Festsetzung er-
gibt sich aus der Plandarstellung. Vorherrschend

Satteldächer.ntl schen Strassenraum traufständlge

Flachdächer sind grundsätzlich unzulässlg. Diese
Festsetzung gilt auch ftJr untergeordnete Beu-
tel le sohle Garagen.

2.1.2 Dachnelgung

Dle Dachnelgung Ist auf einen Bereich zwischen
qO q5'(alte Teilung)festgesetzt.

2.1.3 Dachelndeckung

Zulässlg sind nur rottonlge Ziegel als Dacheln-
deckung. Ausnahmsweise können hellbraune Ziegel
zugelassen werden. scho/erze. dunkel- oder hellgraue
Dachelndeckungen sind unzulässlg.



2.1.q Dachtiberstand und Traufausblldung

IÜl:"llili:lli:lif an der Traufselte nicht

:T; ';i '::'.:F;;;:S : ; F.".-.'-

Dle Höhe der Traufausblldung darf maximal 3n rm

lIllI: :llli1lllllËI,ll:;::Jr::.::;::=:"
2.1.5 Gestaltung von Dachaufbauten und Dachausschnltten

Dachaufbauten (Dachgauben) sind zulässlg und zur
G] federung der Dachfläche/Dachlandschaft erwünscht

::11111;ll; lllllT;lllHlll:
sel t ] scher

. a?:lggp. 'j?; .
a maximital L/3



2.2 Fassadengestal tung

Bel sp J e l

2.2.2 FensteröffnttnQpn 71rm öfr,."-, '..
::] !! iu l ü Lf asserlraUm

H{,i=1:BI ITf:f!:x:?"
,IL.;il...IL ' h Breite {b) kleiner flöhe (il)

Fensterelemente Sohle Türen und Tore mlt metal - .----
uiarizeRoët Oberfläche sind nicht ZUläS Slg.. Gill Crl

Möge lchesand. Holz, Kunststoff, dunkel eloxlertes

2.2.3 Folgende /4aterlallen sind für Aussenwände unzulässlg

- Materialien mlt glänzender Oberfläche, wle z. B.
gjaslerte Fliesen oder Keramlkplatten; fur Ge-



bäudesockel oder als Gllëderungselement sind matte
Keramlkplatten in Erclfarben möglich, deren Platten-
grösse Jedoch nicht kleiner Ist, als das Dlfl-Format
e Ines FIF-Ziegel ste Ines .

Kunststoff.- Asbestzement-, Teerpapp oder fletall
aussenwandverkleldungen sowie Verkleidungen aus
flarmor- oder Kunststelnplatten
Slchtmauerwerk aus hellen f'laterlal ien

Folgende flaterlallen sollen hauptsächl Ich Verwendung
f anden :

Putz als Glattputz oder Kellenwurf. Slchtmauerwerk
Holz, Sandstein oder sandstelnähnltche f.laterlallen'?)

2.2.q Farbgestaltung der Fassaden

Dle Verwendung greller(einschliesslich rein weisser)
Fassadenfarben Ist unzulässlg. Vorgeschlagen werden
Erclfarben in Paste 1 1 tönen .

2.3 Gestaltung der nicht überbauten Grundstticksflächen
( S 123 Abs. l flr. 5 LBau0)

2.3.1 Dle nicht überbauten Grundstticksflächen sind gärt-
nerlsch anzulegen, zu gestalten und lnstandzuhalten

Vorgärten dürfen nicht als Arbeltsflächen oder
Lagerflächen benutzt werden und sind - soweit
sle nicht als Zufahrt oder zur Gebäudeerschlles
sung benötigt werden - als Zlergarten anzulegen
und l nstandzuha l ten .

2.3.2 Aus landschaftspflegerlschen Gründen sind vorwiegend
heimische Laubbäume- und Straucharten zu verwenden. Sle
sind aus nachfolgender Liste auszuwählen:



Bäume 1. und 2. Ordnung

Strauchartlge Gehölze und Gehölze fur Hecken:

alle :11111s Jul lanae) Elbe Immer

f?;fl::',F=:;:::!: .:

2.q
Elnfrledungen und Abgrenzungen und da-
(S ].23 Abs. l Nr. 7 LBauo) '-'--' '-cicll uc Leitung

Feste Elnfrledungen dorfen zum öffentlichen Strassen-
raum hln eine Höhe von max. 20 cm nicht tiberstelgen.



/

/

J
darüberhinaus sind Elnfrledungen und Abgrenzungen
nur als Hecl<en oder als Hecken in Verbindung mlt
einem beldseltlgen elngewachsenen Knotenaeflecht
(rlaschendraht) zulässlg.

Elnfrledungen und Abgrenzungen von Vorgärten zum
öffentlichen Strassenraum dtJrfen eine Höhe von 0,8 m
nicht (iberschrelten. Sonstige Gartenflächen, dle der
Erholung der Bewohner dienen. können zu öffentlichen
Verkehrsflächen zum Schutze vor Elnsehbarkelt. l./Ind
usw. mlt Hecken bls zu einer Höhe von maximal i1,60 m
abgegrenzt werden.

Ausnahmsweise können Zwischen benachbarten Grund-
SttJcken Holzpallsaden, Holzlamellen oder Plauern
alls FJntiirqtnfn . ödör \rnrÄPt+7+- nlp ('i-t-.'. .i n=.l''' fvi I'''L.J\-4-\- \..4.bJ XJILpill- '.l il.l.lili

oder Sonnenschutz Zugelassen werden, sofern sle
eine Höhe von 1,90 m und eine Gesamtlänge von 5,C m
nicht überschrel ten.



BEGRÜNDUNG

Gar\äß $ 9 Äbs 8 BBauG zlan Bebauungsplan "ln den Sd)elrnenädcern Änderungsplan ll "

Der ursprüngliche Bebautmgsplan "ln den Schelirlenäckern"wurde im Jahre 1980/81

aufgestellt und rrd.t Verfügung der Kreisverwalttmg Bad Dürkheim vom 15 .06 . 81

gerelamigt. Im Jahr 1984 wurde ein };nderungsp]an ] erste]].t, der insbesor)niere

iJn 3. Bauabsd)nett eine vera.(lltete Batmeise gegenüber der ursprünglichen
Planung vorsah.

Die damalige l<önzeptiorlr die dem Änderungsp]an [ zugrunde].ag, wurde derart
g@/ählt, daß zwar eine Re]henhausbebauung im west]idlen ].ëi]. des Bebauungs-
p].ines ]riE5g].ich i.st, diese jedoch so gestalt:et wurde , daß ein städtebaulidl
optimaler und in die Landschaft sich einfügender baulidler Zustand errei.cht
wurde

Nacll den Festsetzungen des Bebauungsplanes wäre es më5gliah gev/eßen, in den
.Absdlnitten 2,6, 9 und 10 eine ganz massive verdidlt:ete Baw?else zu venii.rk-
lidien. Grundsätzlich lag den Planungsabsi.alten der Ortsqelneinde ein Wlmsdi

nach einer ]Reihenhausbebauung zugrunde . Diese könnte je(]ocil, bei Bei.behaltung
der textlidien Festsetzungen, dazu führen, daß eine ganz massive IReihenhaus-
bebauung aufl'itt, insbesondere iü.t äußerst schrmlen IReiherüäusenl \m U.e
Grundstücke wirtsd)aft].ich optiina]. nutzen zu können .

Eine solche Bebauung würde jedoch der Gesamtkcxlzeption z\mi.der laufen, und
insbesondere audi nicht zu den bereits enid)feten Wohnhäusern im 3. Bau-
absdmitt passen.

Insofern war eine Ergänzung in den textlidlen Festsetzungen geboten, die den
Änderungsp].an ll erforderlich mahlen .

Durdi die Einfügung des Satzes "di.e ]-{indestbreite der Baugrundstiicke(darf ein
Maß von 9 m ni-dlt tmterschreiten" ist eine soldle extensi.ve lqejlhenhausbebauung

ni.cht mdu mËig]-idl tmd die ursprünglid)en Planungsabsidlten der Ortsgemeinde
Neuleiningen bleiben erhalten .

Neuleiningen, den 17.1 .1985

qez
Freiland
(Ortsbürgermeister)



BEGRÜNDUNG

Garläß $ 9 Abs. 8 BBauG zlm Bebauungsplan "ln den Sdlelinenäckenl Änderungsplan ll''

Der ursprüngliche Bebauungsplan "ln den Schelinenäckern"wurde im Jahre 1980/81

aufgestellt und mit Verfügung der l<reisvexwalt\mg Bad Durkheim vom 15 .06. 81
gerne-)rni.gt. Im Jahr 1984 wurde ein Ändertmgsplan l erstellt, der insbescmdere
im 3. Bauabsd)nett eine vera.ditete Batnveise gegenüber der ursprünge.i.chen
Planung vorsah.

Die darnnlige Konzeptionr die dern Änderungsp]an [ zugrunde].ag, wurde derart
gu7ählt, daß zwar eine lbihenhausbebauung im westlidlen Teil des Bebauungs-
planes irnglich ist, diese jedoch so gestalt:et wurde, daß ein sEädtebaulidl
optiimlei und i.n die Landschaft sich einfügender baulicher Zust:and errei.dlt
wurde

r')

Nada den Festsetzungen des Bebauungsplanes wäre es rrnglid) gavesen, in den
Abschnitten 2,6, 9 und 10 eine ganz massive verdiditete Bauweise zu veniirk-
[id)en. Grundsätze.idl].ag den P]anungsabsichten der Ortsgemeinde ein Wunsdl

nach einer l?eihenhausbebauung zugrunde. Diese könnte jedoch, bei Beibehaltung
der textlidlen Festsetzungen, dazu führen, daß eine ganz massive IReihenhaus-
bebauung auftritt, insbesondere iü.t äußerst schrmlen Reihenhäusern lm die
Grundstücke wirt;sdlaftlich optimal nutzen zu können .

Eine solche Bebauung wurde jede(il der(;esamtkonzeptlon z\a,.rider laufen, \md

iiubesondere auch nicht zu den bereits eFFi.chteten tofu)häusern =im 3. Bau-
abschnitt passen.

Insofern war eine Ergänzung in den textlichen Festsetzungen geboten, die den
}hderungsplan ll erforderlich machen .

Durch die Einfügung des Satzes "die llindestbreite der Baugrundstücke darf ein
Maß von 9 m ni.cht unterschreit:en'' ist eine SQI(i\e extensive Reilhenhausbebauung

nicht irtäu m3glidt und die ursprünglidlen Planungsabsidlten der Ort:sgaminde
Neuß-einengen bleiben erhalten .

Neuleiningen, den 17.1 .1985

gez .
Freiland

(Ortsbiirgenmister)
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